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Bund-/Länder-Einigung zum Kohleausstieg
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Berlin, .05.2020

Sehr geehrter Herr Semsrott,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 15. Mai 2020, in der Sie um Übersendung

von sämtlichen vorliegenden Informationen in Bezug auf die Bund-/Länder-

Einigung zum Kohleausstieg vom 15.1.2020, insbesondere Vermerke, Vor-

bereitungsunterlagen, Sprechzettel, Konzepte, Vorlagen, Gutachten, Proto-

kolle, interner Schriftverkehr der Behörde sowie Notizen und Entwürfe.

nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG)baten.

Der Zugang zu Umweltinformationen ist Grundlage für eine wirksame Be-

teiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Umweltangelegenheiten und da-

mit ein wichtiges Instrument für den Schutz von Natur und Umwelt.

I.

Leider kann ich Ihrem Antrag auf Zugang zu den von Ihnen gewünschten

Umweltinformationen nicht entsprechen.

Zustell- und Lieferadresse: Robert-Schuman-Platz 3, Zufahrt über Heinrich-von-Stephan-Straße, 53175 Bonn
Verkehrsanbindung: Haltestelle Robert-Schuman-Platz, Stadtbahnlinien 66 und 68
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Begründung:

Das UIG regelt den Zugang zu Umweltinformationenbei informations-

pflichtigen Stellen des Bundes ($1 Absätze 1 und 2 UIG).

Das Bundeskabinett hat am 29. Januar 2020 den Entwurf für ein Kohleaus-

stiegsgesetz beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis zum Som-

mer 2020 abgeschlossen werden.

Die von Ihnen angesprochene Bund-/Länder-Einigung zum Kohleausstieg

vom 15.1.2020 steht in unmittelbarem Zusammenhang zu diesem Gesetz-

entwurf. Die Eckpunkte zu der Bund-/Länder-Einigung sind auf den Inter-

netseiten der Bundesregierung unterhttps://www.bundesregierung.de/breg

de/aktuelles/bund-laender-einigung-zum-kohleausstieg-1712774 einsehbar.

Sämtliche darüber hinausgehende Aspekte zum Kohleausstieg, die auf die-

sem Bund-Ländertreffen thematisiert worden sind, dienten unmittelbar der

Vorbereitung des Gesetzentwurfes zum Kohleausstiegsgesetz. Die von

Ihnen begehrten Dokumentestehen insofern in direktem Zusammenhang zu

den Tätigkeiten des BMU im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum

Kohleausstiegsgesetz.

Gemäß $ 2 Abs. 1, Nr. 1 Buchst. a UIG gehören oberste Bundesbehörden,

soweit und solange sie im Rahmen der Gesetzgebungtätig werden, nicht zu

den informationspflichtigen Stellen im Sinne des UIG.

Ihr Antrag vom 15. Mai 2020 muss daher abgelehnt werden.

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt gebühren- und auslagenfrei.

Ich bedauere, Ihnen keinen günstigeren Bescheid geben zu können.Sollten

Sie weitere Auskünfte zum Verfahren und zu sonstigen Fragen benötigen,

stehe ich gerne zur Verfügung.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung in Abschnitt I. kann innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bun-

desministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Strese-

mannstraße 128 - 130, 10117 Berlin einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

 

Hinweise zum Datenschutz:

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Name und An-

schrift) wurden bzw. werden zum Zwecke der Kontaktaufnahme und Bear-

beitung Ihres Anliegens verarbeitet. Die Rechtsgrundlage dafür ist Artikel 6

Absatz 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit $ 3

Bundesdatenschutzgesetz. Ihre Daten werden gemäß den für die Aufbewah-

rung von Schriftgut geltenden Fristen der Registraturrichtlinie, die die Ge-

meinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) ergänzt, gespei-

chert. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden

Sie in der Datenschutzerklärung des BMU: www.bmu.de/datenschutz.




